
Czernicheff’s Bestätigung an die Municipalität, 
sowie deren folgende Bekanntmachung

(Quelle: Auszug aus; Das Kgr. Westphalen und seine Armee im Jahr 1813 von 
Friedrich August Karl von Specht)

„Nachdem die heute erfolgte Entfernung des Herrn Präfekten und des Herrn Maire der Stadt 
Kassel die Nothwendigkeit herbeigeführt hat, zur Besorgung der Geschäfte in hiesiger Stadt 
und  zur  Aufrechterhaltung  der  Ordnung  geschäftskundige  Männer  zur  Assistenz  der 
Municipalität zu ersuchen, und die hierunter benannten hierzu gewählt worden sind, auch der 
Kommandeur der Russisch-Kaiserlichen Truppen, Herr Generalmajor von Czernicheff,  diese 
Anordnung  sowohl  als  die  getroffene  Wahl  der  Personen  genehmigt  haben,  so  wird  den 
Einwohnern der Stadt Kassel mit dem Anfügen hiervon Nachricht ertheilt, dass sie sich an die  
unterzeichnete Municipalität und Kommission, welche auf der Mairie ihre Sitzung hält, in allen 
Angelegenheiten  zu  wenden  haben.  Man  hat  übrigens  zu  allen  Einwohnern  der  Stadt  das 
Zutrauen,  dass  sie  besonders  in  der  gegenwärtigen  Zeit  alles  dazu  betragen  werden,  die 
öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten und des Ende jede Anordnung der Municipalität und 
Kommission pünktlich auszuführen und zu unterstützen.“

Kassel, den 3. Oktober 1813

Mitglieder der Municipalität:
Arnold, Breul, Eskuche, Fulda, Gundlach,

Humburg, Korkhausen, Lange, Ludovicci, Kessler,
Mensing, Nagel, Philippstein, Reusch, Stöpler,

Steitz, Stumme, Wenzel, Wetzel, Wille.

Erwählte Kommissarien:
Bähr, Godsched, Ihringk, Kass, Mallingkrodt,

von Manger, von Meierfeld, von Porbeck,
von Rademacher, Seelhorst, von Starkloff,

Strubberg, von Wille


